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Antragstext

Nach Zeile 13 einfügen:

Vorrang der Freiwilligkeit des Gesellschaftsdienstes

Die Gesellschaft ist auf das Engagement vieler angewiesen. Gesellschaftliche Dienste,

ob in caritativen Einrichtungen, in systemrelevanten Einrichtungen des Zivil- und

Katastrophenschutzes, der Krisenvorsorge oder in der Bundeswehr stärken die

Krisenresilienz in der gesamten Gesellschaft. Das ZdK setzt sich dafür ein, dass die

Menschen in Deutschland einen gesellschaftlichen Dienst übernehmen und dass das

gesamtgesellschaftliche Engagement damit gestärkt wird. Denn es ist davon überzeugt,

dass „das demokratische Gemeinwesen von Partizipation, Mitgestaltung, Solidarität und

Gemeinsinn lebt“ (Vision für eine Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit).

Mit seinem Appell zur Umsetzung eines Rechtsanspruchs für einen Freiwilligendienst will

das ZdK dieses Engagement nachhaltig fördern und den Anteil der Menschen, die einen

gesellschaftlichen Dienst ausfüllen, erhöhen. Mit Bezug auf das Positionspapier

„Freiwilligendienste 2030 – Vision für eine Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit“ der

verbandlich organisierten Zivilgesellschaft und der Zentralstellen der Freiwilligendienste

tritt das ZdK für den Rechtsanspruch auf Förderung jeder Freiwilligendienst-Vereinbarung

ein, für die staatliche Finanzierung eines Freiwilligengelds auf BAföG-Niveau sowie für

eine flächendeckende, auffordernde Informations- und Beratungskampagne für alle

Schulabgänger* innen. (Beschluss der ZdK-Vollversammlung im Mai 2025).

Mit diesen Maßnahmen lassen sich unserer Überzeugung nach mehr Menschen für einen

Dienst an der Gesellschaft gewinnen. Eine Verpflichtung für einen gesellschaftlichen
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Dienst vorzusehen, ist aus Sicht des ZdK derzeit nicht sinnvoll. Das Potenzial derer, die

sich für ein freiwilliges soziales Engagement interessieren, ist noch längst nicht

ausgeschöpft. Aufgrund dieser Bewertung betont auch das ZdK mit Blick auf einen

Gesellschaftsdienst momentan den Vorrang der Freiwilligkeit.

Von Zeile 69 bis 96 löschen:

1. Vorrang der Freiwilligkeit des Gesellschaftsdienstes

Die Gesellschaft ist auf das Engagement vieler angewiesen. Gesellschaftliche Dienste,

ob in caritativen Einrichtungen, in systemrelevanten Einrichtungen des Zivil- und

Katastrophenschutzes, der Krisenvorsorge oder in der Bundeswehr stärken die

Krisenresilienz in der gesamten Gesellschaft. Das ZdK setzt sich dafür ein, dass die

Menschen in Deutschland einen gesellschaftlichen Dienst übernehmen und dass das

gesamtgesellschaftliche Engagement damit gestärkt wird. Denn es ist davon überzeugt,

dass „das demokratische Gemeinwesen von Partizipation, Mitgestaltung, Solidarität und

Gemeinsinn lebt“ (Vision für eine Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit).

Mit seinem Appell zur Umsetzung eines Rechtsanspruchs für einen Freiwilligendienst will

das ZdK dieses Engagement nachhaltig fördern und den Anteil der Menschen, die einen

gesellschaftlichen Dienst ausfüllen, erhöhen. Mit Bezug auf das Positionspapier

„Freiwilligendienste 2030 – Vision für eine Kultur selbstverständlicher Freiwilligkeit“ der

verbandlich organisierten Zivilgesellschaft und der Zentralstellen der Freiwilligendienste

tritt das ZdK für den Rechtsanspruch auf Förderung jeder Freiwilligendienst-Vereinbarung

ein, für die staatliche Finanzierung eines Freiwilligengelds auf BAföG-Niveau sowie für

eine flächendeckende, auffordernde Informations- und Beratungskampagne für alle

Schulabgänger* innen. (Beschluss der ZdK-Vollversammlung im Mai 2025).

Mit diesen Maßnahmen lassen sich unserer Überzeugung nach mehr Menschen für einen

Dienst an der Gesellschaft gewinnen. Eine Verpflichtung für einen gesellschaftlichen

Dienst vorzusehen, ist aus Sicht des ZdK derzeit nicht sinnvoll. Das Potenzial derer, die

sich für ein freiwilliges soziales Engagement interessieren, ist noch längst nicht

ausgeschöpft. Aufgrund dieser Bewertung betont auch das ZdK mit Blick auf einen

Gesellschaftsdienst momentan den Vorrang der Freiwilligkeit.

Begründung
Wenn die Priorität des Anliegens auf Fortsetzung der Freiwilligkeit liegt, muss sie
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auch vor der Verpflichtung zuerst als Absatz erfolgen.
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